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#ST# Bekanntmachungen
von

Departementen und andern Verwaltungsstellen des Bundes.

Zollamtliche Bekanntmachung.

Im Einverständnis mit der eidgenössischen Postverwaltung
und mit Genehmigung des eidgenössischen Zolldepartements wird
die zollvormerkliche Abfertigung im P o s t v e r k e h r behufs Er-
langung der Zollbefreiung als statthaft erklärt für Waren jeder
Herkunft, jedoch unter Reciprocitätsvorbehalt, welche zur Ver-
edlung, zur Reparatur, als Ausstellungsgegenstände oder auf Un-
gewissen Verkauf (Auswahlsendungen), sowie für Apparate, In-
strumente u. dgl., welche zu Versuchen oder zu vorübergehendem
Gebrauche in die Schweiz eingeführt werden, um innert bestimmter
Frist wieder nach dem Auslande zurückzukehren, bezw. für solche
Waren, welche zu gleichem Zwecke aus der Schweiz nach dem
Auslande gehen und innert bestimmter Frist wieder nach der
Schweiz zurückbezogen werden.

Die Zollbehandlung erfolgt im allgemeinen nach den Grund-
sätzen, welche in der Vollziehungsverordnung zum Zollgesetz vom
12. Februar 1895, Art. 103—139, für die Abfertigung mit Frei-
paß, soweit sich diese Vorschriften auf den Postverkehr überhaupt
anwenden lassen, enthalten sind.

Um eine Sendung zur zollvormerklichen Behandlung anzu-
melden, genügt es, auf der Begleitadresse und auf der gewöhn-
lichen Einfuhr- bezw. Ausfuhrdeklaration (Post) handschriftlich
ein bezügliches Begehren zu stellen, wobei indessen der Grund,
weshalb Vormerkung stattfinden soll, in der Deklaration ausdrück-
lich anzugeben ist.
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Im Veredlungsverkehr ist zollvormerkliche Behandlung nur
auf Grund einer allgemeinen oder speciellen Bewilligung der
Oberzolldirektion statthaft.

Bei der Rückkehr vormerklich behandelter Postsendungen
ist nach Maßgabe der Anleitung zu verfahren, welche durch das
vormerkende Zollamt in Zettelform und mit den entsprechenden
handschriftlichen Notizen versehen, der Postbegleitadresse, bezw.
im Verkehr mit Frankreich dem Poststück selbst, beigeklebt
worden ist.

Nichtbeachtung der bezüglichen Anleitung würde ohne anders
den Bezug der Zollgebühren zur Folge haben.

Bern , den 15. August 1898.
Schweiz. Oberzolldirektion.

Kunststipendien.

Gemäß Bundesbeschluß vom 18. Juni und Ausführungsregle-
ment vom 31. Oktober 1898 kann aus dem Kredit für Hebung
und Förderung der schweizerischen Kunst alljährlich eine Summe
für die Unterstützung von Studien verwendet werden, welche
schweizerische Künstler in auswärtigen Kunststädten und Samm-
lungen zn machen wünschen.

Anspruch auf diese Unterstützungen haben nur solche Künstler,
die schon durch hervorragende Leistungen bekannt geworden sind,
oder deren bisherige Arbeiten darauf schließen lassen, daß sie mit
Erfolg Studien der angedeuteten Art betreiben werden.

Schweizerische Künstler, die eine derartige Unterstützung
(Stipendium) zu erhalten wünschen, wollen sich bis 31. Dezember
nächsthin durch ein schriftliches Gesuch beim unterzeichneten
Departement darum bewerben.

Das Gesuch soll eine kurze Beschreibung des bisherigen
Bildungsganges des Bewerbers enthalten und von einem Heimat-
schein oder einem sonstigen amtlichen Schriftstück, dem die Her-
kunft und das Alter des Bewerbers zu entnehmen ist, begleitet
sein. Auch hat der Bewerber einige seiner bisherigen Arbeiten,
die ein Urteil über seine künstlerische Befähigung gestatten, bei-
zulegen.
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Das Reglement, enthaltend das Nähere über Verleihung und
Betrag der Stipendien und die Pflichten der Stipendiaten, kann
bei der Kanzlei des unterzeichneten Departements bezogen werden.

B e r n , den 16. Oktober 1901.

Eidg. Departement des Innern.

Internationale Fischzucht- und Fischerei-Ausstellung
in St. Petersburg.

Laut einer Mitteilung der k. russischen Gesandtschaft in
Bern findet während der Monate Februar und März kommenden
Jahres, unter dem Protektorat Sr. Kaiserlichen Hoheit des Groß-
fürsten Sergius Alexandrowitsch, in St. Petersburg eine inter-
nationale Fischzucht- und Fischerei-Ausstellung, verbunden mit
einem internationalen Kongreß für Fischerei und Fischzucht, statt.

Programme und Anmeldungsformulare können von Interes-
senten bei der Kanzlei der Abteilung Forstwesen des unterzeich-
neten Departementes bezogen werden.

Bern , den 18. Oktober 1901.

Eidg. Departement des Innern.

Versicherungen der eidg. Beamten und Angestellten.

Mit Bezugnahme auf den Beschluß des Bundesrates vom
17. November 1882, wonach unter Umständen auch Beamte und
Bedienstete der eidgenössischen Verwaltungszweige, welche bei
einer andern Lebensversicherung als beim Schweizerischen Lebens-
versicherungsverein versichert sind, bis zum Betrage von höchstens
5000 Franken Versicherungssumme an der dem genannten Vereine
zur Prämienreduktion jährlich bewilligten Bundessubvention Anteil
haben sollen, und unter Hinweisung auf unsere bezügliche Bekannt-
machung vom 16. Oktober 1883 (Bundesbl. Nr. 51 vom 20. Oktober
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1883, Seite 602/603) werden die betreffenden Beamten und Ange-
stellten hiermit aufgefordert, zur Geltendmachung ihrer Ansprüche
für das Jahr 1901 die b e t r e f f e n d e n P r ä m i e n q u i t t u n g e n
für das ganze laufende Jahr mit Begle i t schre iben bis längstens
den 15. November nächsthin an das C e n t r a l k o r n i t e e des ob-
genannten Vereins (zur Zeit in Basel) einzusenden. Spätere Ein-
sendungen könnten für das laufende Jahr nicht mehr berücksichtigt
werden.

Um zeitraubende Reklamationen zu verhüten, ist es dringend
nötig, s ä m t l i c h e P r ä m i e n q u i t t u n g e n für die in Frage
kommenden Versicherungen, die auf das Jahr 1901 Bezug haben,
vorzulegen, worauf noch speciell aufmerksam gemacht wird.

Versicherungen, die von eidgenössischen Beamten und An-
gestellten mit a n d e r n Gesellschaften abgeschlossen worden sind,
sei es infolge allfälliger Abweisung durch den Versicherungsverein
selbst, sei es überhaupt vor erfolgtem Eintritt in den eidgenössischen
Dienst — also auch seit 1. Januar 1876 — sollen hierbei ebenfalls
Berücksichtigung finden, worauf hier ebenfalls noch besonders auf-
merksam gemacht wird mit dem Beifügen, daß für neue bezügliche
Anmeldungen außer den Prämienquittungen auch die P o l i c e n
eingesandt werden müssen. Das Datum des Eintritts in den eid-
genössischen Dienst ist im Begleitschreiben ̂ anzugeben.

Das Nämliche gilt auch wieder von solchen eidgenössischen
Beamten und Angestellten, welche Mitglieder des Versicherungs-
vereins, jedoch nicht bis zum Maximalbetrage von 5000 Franken,
daneben aber noch bei einer andern Lebensversicherungsgesellschaft
beteiligt sind. Immerhin kann es sich in diesem Falle nur um
die Differenz der Prämie bis zum Höchstbetrage von 5000 Franken
Totalversicherung handeln, da der Versicherungsverein statuten-
gemäß auf eigenes Risiko keine höhern Versicherungen als bis
5000 Franken aufnimmt.

Im Begleitschreiben muß die Adresse (Name und Vorname),
sowie die de rze i t ige a m t l i c h e S te l lung genau angegeben
werden.

Das Centralkomitee des Schweizerischen Lebensversicherungs-
vereins wird, wie bisher, bei Rücksendung der Belege die Aus-
zahlung der Prämienanteile an der ßundessubvention besorgen und
auf Anfrage hin direkt jede wünschbare Auskunft erteilen.

B e r n , den 10. Oktober 1901.

Schweiz. Departement des Innern.
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Druckschriften zu Händen der Bundesversammlung.

Da Druckschriften, welche zur Verteilung an die Mitglieder
der Bundesversammlung bestimmt sind, meistens in ungenügender
Anzahl eingesandt werden, indem Nachforderungen, sowie der Be-
darf des Archivs etc. unberücksichtigt gelassen werden, so wird
wiederholt daran erinnert, daß für solche Schriften eine Auflage von
mindestens 250 Exemplaren erforderlich (wo der deutsche und fran-
zösische Text existiert, 250 deutsche und 150 französische), und daß
bei direkter Verteilung, d. h. ohne die Vermittlung unseres Druck-
sachenbureaus, ein etwelcher Reserve vorrai an letzteres eingesandt
werden sollte. Besser ist jedoch die Vermittlung durch genanntes
Bureau. >

B e r n , den 22 Dezember 1881.

Schwell. Bundeskanzlei.

Handbuch für die Civilstandsbeamten.

Von der deutschen Ausgabe des im Jahre 1881 erschienenen „Hand-
buches für die schweizerischen Civilstandsbeamten" ist ein unveränderter Neudruck
notwendig geworden. Broschierte Exemplare dieses Neudruckes sind zu Fr. 4
zu beziehen durch das

Eidg. Justiz- und Polizeidepartement.
Bern , im Juni 1901.

NB. Exemplare der französischen Ausgabe des „Handbuches" sind, wie
bisher, bei der Buchdruckerei Stampili & Cie. in Bern broschiert zu Fr. 4 und
solid gebunden zu Fr. 5 erhältlich.
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